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Militirstrafrechtlicher Schutz der Luftschutzangehérigen

Bekanntlich kann der Bundesrat den Geltungs-
bereich des Militarstrafrechtes wihrend des Aktiv-
dienstzustandes erweitern. Solches geschah auch
fiir den gegenwartigen Aktivdienst.*)

Danach unterstehen nun dem Militarstrafrecht
auch Zivilpersonen mit Bezug auf Handlungen,
welche die Landesverteidigung gefihrden. Dazu
gehoren unter anderm Vergehen, die sich gegen
Militarpersonen richten. _

Aber auch die Luftschutzangehérigen genies-
sen den militarstrafrechtlichen Schutz. Art. 5
des Bundesratsbeschlusses betreffend Widerhand-
lungen gegen Massnahmen des passiven Luft-
schutzes, vom 11. Juli 1941, lautet: «Zivilpersonen,
die Angehérige der Luftschutzorganisationen an
der Ueberwachung oder Durchfithrung von Luft-
schutzmassnahmen stéren oder verhindern oder
ihnen Korperverletzungen zufiigen oder sie be-
schimpfen, werden nach Militarstrafrecht bestraft.
Der strafrechtliche Schutz besteht in gleicher
Weise wie firr Militarpersonen. . .»

Dabei gilt prozessual folgende Regelung: Vor
Militargericht kommen die schweren Fille, wah-
rend die leichten disziplinarisch erledigt werden.
Zustandig zur disziplinarischen Erledigung sind
nach dem vorgenannten Artikel die Territorial-
kommandanten. ’

Nachstehend soll nun eine Reihe solcher Ent-
scheide, die gegeniiber Zivilpersonen ergangen
sind, kurz dargelegt werden, zu Anfang ein mili-
targerichtliches Urteil, hierauf Entscheide des
Eidg. Militirdepartements, die von diesem im
Beschwerdeverfahren gegeniiber Strafverfiigungen
der Territorialkommandanten getroffen wurden.

Den Entscheiden liegen dabei immer wieder
dieselben Tatbestinde zugrunde: Kérperverletzung,
Titlichkeit, Beschimpfung, Storung des Militér-
dienstes, Ungehorsam gegen allgemeine und
besondere Anordnungen. Um ihre Definition bei
den einzelnen Entscheiden nicht jeweils wieder-
holen zu miissen, seien sie der Reihe nach im
folgenden kurz umschrieben:

Gemiss Militarstrafgesetz, Art. 122, macht sich
der Koérperverletzung schuldig, wer vorsitzlich
einen Menschen an Korper oder Gesundheit
schadigt, der Tatlichkeit, wer ihm gegeniiber
latlich wird, der Beschimpfung einer Militdir-
person nach Art. 101, wer eine Militirperson, die
im Aktivdienst steht, o6ffentlich beschimpft.
Storung des Militdrdienstes liegt gemass Art. 100
vor, wenn jemand eine Militirperson, die im
Aktivdienst steht, an der Ausiibung des Dienstes
hindert oder stért. Ungehorsam gegen eine all-
gemeine. bzw. gegen eine besondere Anordnung

*) Vgl. Bundesratsbeschluss iiber den Aktivdienst-
zustand vom 29. August 1939, Verordnung betreffend
Abinderung und Erganzung des Militarstrafgesetzes,
vom 28. Mai 1940; Bundesratsbeschluss iiber Straf- und
Verfahrensbestimmungen zum Schutze der Landesver-
teidigung und der Sicherheit der Eidgenossenschaft
vom 4. August 1942,

begeht gemass Art. 107/108, wer einer allgemeinen,
zur Wahrung militarischer Interessen erlassenen
Vorschrift einer zustindigen militarischen ~oder
biirgerlichen Stelle, bzw. einer besonderen An-
ordnung dieser Stellen, keine Folge leistet.

1. Urleil des Terrilorialgerichtes II B vom
9. Januar 1943 i. S. L. F. und H. R.: '

Eine Verdunkeiungspatrouille von zwei Luftschutz-
soldaten erblickte auf ihrem Kontrollgang gegen
Mitternacht den Radfahrer L. ohne Licht heranfahren.
Zudem fithrte er in vorschriftswidriger Weise auf
seinem Rad eine Frauensperson mit. Auf den Warnruf
des einen Soldaten, er habe kein Licht und solle an-
halten, rief ihm L. entgegen, das gehe ihn <einen
Dreck> an und fuhr weiter. Der Luftschutzsoldat lief
ihm nach und stellte ihn. Da sich L. weigerte, den
Fahrausweis vorzuzeigen, versuchte der Luftschutz-
soldat, die Velonummer abzulesen. L. versetzte ihm
nun einen Fusstritt und schlug ihm mit den Fausten
auf den Kopf, dieweil ihn seine Begleiterin H. be-
schimpfte: <Sie bloder Affe, lassen Sie das Velo sein!»
Als der andere Luftschutzsoldat zur Hilfe herbeieilte,
riss ihm die H. den Helm samt Brille vom Kopf. Im
Laufe der Keilerei kam der eine der Luftschutz-
soldaten zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen.zu
und musste arztlich behandelt werden.

Der Angeklagte L. bestritt in der Vorunter-
suchung und in der Hauptverhandlung, ohne Licht
gefahren zu sein und behauptete, dass er seitens
der Luftschutzpatrouille provoziert worden sei.
Das Gericht betrachtete diese Behauptungen als
unzutreffend. Keiner der Luftschutzsoldaten habe
das Licht gesehen. Zudem sei L. bereits durch
Verfiigung des Polizeirichters wegen Fahrens ohne
Licht gebiisst worden, ohne dass er dagegen Ein-
sprache erhoben hitte. Im iibrigen stellte es fest,
dass dieser Frage keine entscheidende Bedeutung
zukomme, weil eine Uebertretung strassenpolizei-
licher Vorschriften bereits durch das zugegebene
Mitfiihren der H. vorliege. Die seitens L. behaup-
tete Provokation durch die Luftschutzsoldaten
nahm das Gericht ebenfalls nicht als gegeben an,
indem es darauf hinwies, dass gegeniiber einem
solchen Verhalten selbst ein praventives Anfassen
durch die Luftschutzpatrouille ohne weiteres
gerechtfertigt gewesen wire.

Das Gericht erkannte L. und H. der Tétlichkeit
gegeniiber Luftschutzsoldaten schuldig, L. tber-
dies der Korperverletzung. In der Aeusserung der
H. gegeniiber dem Luftschutzsoldaten erblickte es
Beschimpfung einer Militarperson. Dass L. und H.
auf Zuruf hin nicht anhielten und das Ablesen
der Velonummer zu verhindern suchten, um da-
durch die Feststellung der Personalien zu ver-
unméglichen, bezeichnete es als Versuch der
Storung des Militardienstes.

Bei der Strafzumessung beriicksichtigte es
erhéhend den Umstand, dass L. Armeegefreiter ist
und als solcher hitte wissen sollen, wie man
gegeniiber zwei Mannern im Wehrkleid, die nichts
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anderes als ihre Pflicht erfiillten, aufzutreten hat.
Es verurteilte ihn, iiber den Antrag des Auditors
hinaus, zu 42 Tagen Gefingnis, H., die aus-
gesprochen unter dem Einfluss des L. handelte, zu
14 Tagen. In Anbetracht des sonst guten Leu-
mundes der beiden gewdhrte es den bedingten
Strafvollzug.

2. Beschwerdeentscheid des Eidg. Militdr-
departements vom 30. Mai 1944 i. S. Z. P.:

Eine Luftschutzpatrouille aus zwei Mann stellte bei
ihrem Kontrollgang gegen .23.30 Uhr fest, dass im
ersten Stock eines Hauses ungeniigend verdunkelt war.
Der eine der Soldaten lautete an der Haustiire. Die
Ehefrau des Wohnungsinhabers Z., eines Autoh#nd-
lers, erschien und wurde ersucht, sich von der
ungeniigenden Verdunkelung selbst zu iiberzeugen. In
der Folge begaben sich die drei in die Kiiche, um die
Verdunkelungseinrichtungen zu kontrollieren, Wah-
rend der eine Soldat zu diesem Zweck zum Kiichen-
fenster trat, wartete sein Kamerad unter der Kiichen-
tire. Plotzlich wurde er von hinten durch Z., der
unbemerkt hinzugetreten war, angefallen. Er legte
ihm beide Hande mit Wiirgegriff um den Hals und
driickte heftig zu. Er liess davon erst ab, als er von
seiner Frau dazu ermahnt wurde. Nun beschimpfte er
die beiden Soldaten: <Ihr verfluchten Briider, jetzt
haben wir euch, ihr Nachtruhestérer; macht, dass ihr
hinauskommt!> Die Angaben seiner Personalien ver-
weigerte er. Als die beiden Soldaten sahen, dass nichts
auszurichten sei, verliessen sie das Haus, um die
Polizei zu benachrichtigen. In Begleitung eines Poli-
zisten erschienen sie dann wieder. Aber auch dem
Polizisten gegeniiber nahm Z. die glelche renitente
Haltung ein.

Der zustindige Territorialkommandant er-
kannte Z., der in der Einvernahme den ihm zur
Last gelegten Sachverhalt im wesentlichen zugab,
des Ungehorsams gegen besondere Anordnungen,
der Stérung des Militardienstes und der Tatlichkeit
schuldig und bestrafte ihn mit 10 Tagen Arrest.

Z. erhob gegen diese Verfiigung rechtzeitig
Beschwerde, ohne jedoch eine nihere Begriindung
Zu geben.

Das Eidg. Militardepartement sah daher keine
Veranlassung, den Vorentscheid aufzuheben. In
seinen Motiven fiithrte es unter anderem aus, dass
die verschiedenen schweren Verfehlungen des
Bestraften, insbesondere sein titlicher Angriff auf
den einen der Luftschutzsoldaten, eine emp-
findliche Disziplinarstrafe rechtfertige. Straf-
schiarfend falle dabei ins Gewicht, dass Z. den
nichtsahnenden Luftschutzsoldaten von hinten
iiberfallen habe, dass er die Soldaten beharrlich
beschimpfte und der Aufforderung, seine Per-
sonalien anzugeben, nicht nachkam, und endlich,
dass er einen schlechten Leumund geniesse.

3. Beschiuera'eenlschéid des Eidg. Militdr-
departements vom 24. April 1944 i.S. B. J.:

Gegen Mitternacht befand sich B., von Beruf Ver-
treter, mit seiner Frau auf dem Heimweg. Als letztere
eine unverdunkelte Taschenlampe beniitzte, wurden
die beiden von einer Luftschutzpatrouille angehalten
und ersucht, dic Taschenlampe auszuhandigen. B.
widersetzte sich dieser Aufforderung. Als er sich auch
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weigerte, seine Personalien bekanntzugeben, wurden
die beiden aufgefordert, auf die Polizeiwache zu
kommen, damit dieselben dort festgestellt werden
konnten. Durch diese Aufforderung noch mehr gereizt,
liess sich B. zur Aeusserung hinreissen: «Das fehlt
jetzt noch. Ihr seid keine Luftschiitzler, sondern eine
faule Bande und arbeitslose Gesellen.» Gleichzeitig
packte er den einen der Soldaten am Waffenrock, liess
ihn dann aber auf Ermahnung seiner Frau wieder los.
Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, gab er schliess-
lich seine Adresse bekannt. Am nachsten Morgen
machte die Patrouille in seiner Wohnung die iibliche
Nachkontrolle. Auf das Klingelzeichen erschien B.
selbst, Als einer der Soldaten ihn um seine Personalien
bat, verwies er auf die Tafel an der Korridortiire und
bemerkte: «Da steht mein Name. Wenn gestern meine
Frau nicht bei mir gewesen ware, hatte ich euch iiber
den Haufen geschlagen.»

Der zustindige Territorialkommandant ver-
urteilte B. zu 5 Tagen Arrest, weil dieser im Aktiv-
dienst stehende Personen offentlich beschimpft,
sie- in der Ausitbung ihres Dienstes behindert
sowie dem ihm erteilten besonderen Befehl sich
widersetzt habe. -

B. reichte gegen diese Strafverfiigung Be-
schwerde ein, indem er bestritt, gegen die Soldaten
Schimpfnamen gebraucht zu haben, andererseits
aber zugab; seine Personalien nicht genannt, son-
dern lediglich 'auf das Téafelchen an der Woh—
nungstiire hingewiesen zu haben.

Das Eidg. Militardepartement wies die Be-
schwerde als unbegriindet ab, indem es in seinen
Erwigungen unter anderem folgendes- ausfiihrte:
«Die Bestreitung des Bestraften kann nicht gehort
werden. Auf -die iibereinstimmenden Aussagen der
beiden Luftschutzsoldaten, in Verbindung mit
ihrem' Rapport,- muss -abgestellt werden. Es liegt
nichits dafiir ver, dass die Aussagen der beiden
Soldaten unzutreffend oder auch mur unzuver-
lassig- wiaren. Der -iiber die beiden eingeholte
Fithrungsbericht lautet gut. Demgegeniiber besitzt
der Bestrafte bereits einen getriibten Leumund.»

4. Beschwerdeentscheid des Eidg. Militdr-
departements vom 8 Marz 1944 i.S. K. V.

K. befand sich - eines Abends im Wirtshaus, als
gegen 22.00 Uhr Luftschutzwachtmeister B. in Uniform
eintrat. K. von Beruf Autolackierer, ist ebenfalls
Luftschutzangehoriger und war als solcher B. unter-
stellt. Aus irgendeinem persénlichen Grunde bestand
Abneigung zwischen den beiden. Da K. angetrunken
und demzufolge weitgehend der natiirlichen Hemmun-
gen ledig war, begann er ohne jede Veranlassung
gegen B. ausfallig zu werden, um ihn schliesslich vor
den Gasten regelrecht zu beschimpfen.

Der zustindige Territorialkommandant be-
strafte K. wegen offentlicher Beschlmpfung einer
Militarperson mit 10 Tagen- Arrest. :

K: erhob Beschwerde ' dagegen, mit dem Er-
suchen um Aufhebung, eventuell Herabsetzung
der Strafe. Er bestritt zwar im allgemeinen seine
Angriffe gegen B. nicht, machte indessen geltend,
dass er in starker Erregung gehandelt habe. .

Das Eidg. Militardepartement wies die Be-
schwerde grundsitzlich ab, fand es indessen als



gerechtfertigt, die Arreststrafe auf 3 Tage herab-
zusetzen, indem es davon ausging, dass zwischen
den beiden ein gespanntes Verhaltnis bestanden
habe und die Aeusserungen seitens des K. offen-
bar unbedacht und nicht bei vollem Bewusstsein
erfolgt seien.

5. Beschwerdeentscheid des Eidg. Militdar-
departements vom 20. August 1943 i.S. W.O.:

Eine Luftschutzpatrouille stellte auf ihrem Kontroll-
gang fest, dass im ersten Stockwerk des Wirtshauses
des W. etwa um 23.30 Uhr mangelhaft verdunkelt war.
Sie begehrte Einlass, der ihr durch die Kellnerin des
W. gewahrt wurde. Als W. die Luftschutzsoldaten
horte, eilte er ins Treppenhaus und beschimpfte sie
mit «Torenbuben> und «Stempelbriidern», denen és nur
darum zu tun sei, Bussengelder zu erheben. Er drohte
ihnen, sie aus dem Hause hinauszuwerfen.

W.. wurde mit Disziplinarstrafverfiigung des
Territorialkommandos wegen offentlicher Be-
schimpfung von Luftschutzsoldaten zu 3 Tagen
Arrest verurteilt.

Dagegen erhob er Beschwerde, indem er an-
fithrte, dass er seine Aeusserungen erst hitte
fallen lassen, als die Luftschutzsoldaten Larm
gemacht und das ganze Haus geweckt héatten.
Eine offentliche Beschimpfun‘g liege " nicht vor,
weil seine Aeusserungen in geschlossenem Hause
erfolgt seien.

Das Eidg. Militairdepartement wies die Be-
schwerde als unbegriindet ab. Es fithrte im
wesentlichen folgendes aus: «<Nach der Praxis des
Militarkassationsgerichtes liegt eine offentliche
Beschimpfung im Sinne von MStG, Art. 101, schon
dann vor, wenn die Mdglichkeit besteht, dass die
Beschimpfung von Dritten gehort werden konnte.
Diese Moéglichkeit war aber hier gegeben. Selbst
wenn die Behauptung des W. zutreffen sollte,
wonach sich die Luftschutzsoldaten ungeschickt
benommen haben, so hat dies W. keineswegs
berechtigt, den Luftschutzorganen in so unflatiger
Weise zu begegnen. Dies hat er um' so Ihehr
wissen sollen, als er selbst Luftschutzwart ist und
schon deswegen fiir eine Zusammenarbeit mit der
Luftschutztruppe Verstindnis haben’ sollte.»

6. Beschwerdeentscheid des Eidg. Militdrdepar-
lemenis vom 12. April 1943 i. S. B.E.: :

" Eine Verdunkelungspatrouille, bestehend aus einem
Korporal und einem Soldaten, machte auf ihrem Kon-
trollgang die Feststellung, dass die Kiiche des B., der
von Beruf Verwalter ist, ungeniigend verdunkelt war.
Sie meldete dies B. und ersuchte ihn, sich selbst davon
zu iberzeugen. B. kam dieser Aufforderung nach,
wenn er dabei auch nicht seinen Unwillen verhehite.
Die Luftschutzangehorigen begaben sich gemeinsam

mit B. in die Kiiche, um ihm Ratschlage hinsichtlich

der Verdunkelungseinrichtungen zu erteilen. B. wurde
immer gereizter. Als der Korporal das Notizbuch her-
auszog, um die Personalien aufzunehmen, konnte sich
B. nicht mehr beherrschen und liess sich zur Aeusse-
rung hinreissen: «Ihr wollt ja nur eurem feinen Haupt-
mann, dem Schafskopf ein Buch voll Rapporte schrei-
ben. Ihr seid ]a alle Loh Macht, dass ihr hinaus-
kommt!s :

B. wurde durch das Territorialkommando mit
zwei Tagen Arrest bestraft, weil er Luftschutz-
angehérige groblich beschimpft und bedroht
hatte. :
~ B. reichte dagegen Beschwerde ein, indem er
bestritt, die ihm zur Last gelegten Aeusserungen
getan zu haben.

Das Eidg. Militirdepartement wies die Be-
schwerde ab, indem es ausfithrte, dass der vom
Korporal an seinen Kommandanten erstellte Be-
richt von ihm sowie von seinem Begleiter anlass-
lich der nachtriglich durch die Heerespolizei
durchgefiihrten Einvernahme bestétigt worden sei.
Im ibrigen sei der Korporal als unbedingt zuver-
lassiger Unteroffizier bekannt, so dass auf seine
Aussagen abgestellt werden diirfe.

7. Beschwerdeentscheid des Eidg. Militirdepar-
tements vom 22. Januar 1943 i. S. D. R.:

D. befand sich in einem Bahnhofrestaurant, als
Fliegeralarm gegeben wurde und der Wirt die Gaste
ersuchte, sich in den Kellervorraum zu begeben. Sol-
ches geschah am 20. September 1942, als noch die
Pflicht bestand, bei Fliegeralarm Schutzraume oder
sonst geeignete Orte im Innern der Hauser aufzu-
suchen.*) In der Folge erschien ein Luftschutz-Ober-
leulnant, der die anwesenden Personen aufforderte,
sich in den Luftschutzraum zu begeben. Als der Offi-
zier seine Aufforderung wiederholte, sah sich D. ver-
anlasst, ihn bei seinem Nebenmann, einem guten Be-
kannten, als Schafskopf zu bezeichnen. Zudem wollte
er keine Anstalten treffen, der Aufforderung nachzu-
kommen.

D., von Beruf Kaufmann und Armeekorporal,
wurde vom Territorialkommando wegen offent-
licher Beschimpfung einer Militirperson und Un-
gehorsam mit zwei Tagen Arrest bestraft.

Dagegen erhob D. Beschwerde mit dem Er-
suchen, die Arreststrafe aufzuheben, allenfalls in
eine Busse umzuwandeln. Zur Begriindung fiihrte
er im wesentlichen an, der betroffene Luftschutz-
offizier habe seine Aeusserung gar nicht gehort,
sondern habe davon erst durch die Mitteilung
eines Dritten Kenntnis erhalten.

Das Eidg. Militardepartement wies *die Be-
schwerde ab. Es fiithrte dabei unter anderem aus,
dass es vollkommen gleichgiiltig sei, ob die
Aeusserung dem Luftschutzoffizier  direkt ins
Gesicht oder Dritten  gegeniiber gemacht worden
sei. Erfahrungsgemass sei gerade das Listern iiber
eine Person bei Dritten eine der haufigsten For-
men der Beleidigungen. Insbesondere miisse aber
von einem Unteroffizier ‘erwartet werden, dass er
sich einem Offizier gegenuher dmznphmerl be-
nehme.

‘8. Beschwerdeentscheid des Eidg. Militdir-

departements vom 17. November 1942 i. S. M. R.:

*) Bekanntlich ist mit Inkrafttreten der Verfiigung
des Eidg. Militardepartements betreffend die Regelung
des Strassenverkehrs bei Fliegeralarm im Zustand der
bewaffneten Neutralitit vom 9. November 1942 dieses
Gebot dahingefallen. Der Bevolkerung wird nur noch
dringend empfohlen, die Strassen zu raumen und
Deckung zu suchen. pwe
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M. fuhr eines  Abends mit ihrem Fahrrad durch die
Strassen der Stadt, ohne dass sie die Lampe verdun-
kelt hatte. Als eine Luftschutzpatrouille sie anhalten
wollte, riss sie ihr Rad herum und versuchte, zu ent-
weichen. Sie wurde eingeholt. Da sie sich weigerte,
thre Personalien anzugeben, wurde ihr bedeutet, sich
auf den Polizeiposten zu begeben. Sie versuchte neuer-
dings, mit Aufbietung aller ihrer Krafte und grosster
Schnelligkeit, zu entfliehen. Als sie auch diesmal ein-
geholt wurde, iiberschiittete sie die Luftschutzsoldaten
mit Beschimpfungen. Auf dem Polizeiposten angelangt,
brannte sie abermals, unter Zuriicklassung ihres Fahr-
rades, durch. Einige Zeit darauf kehrte sie indessen
zuriick, da sie wohl ihr Fahrrad nicht preisgeben
wollte. Jetzt erst gab sie ihre Personalien an.

Der Territorialinspektor bestrafte M. wegen
Stéorung des Militirdienstes, Beschimpfung von
Militarpersonen und Ungehorsam gegen besondere
Anordnungen mit 3 Tagen Arrest.

Dagegen erhob M. Beschwerde. Sie ersuchte
um Aufhebung der Strafe, eventuell Milderung
derselben, indem sie darlegte, dass sie sich in der
Aufregung und nicht aus Béswilligkeit dem Luft-
schutzsoldaten gegeniiber widersetzt habe.

Das Eidg. Militardepartement wies die Be-
schwerde ab, indem es ausfithrte, dass die uner-
horte Hartnickigkeit, mit welcher M. ihre Flucht-
versuche wiederholte und ihre Beschimpfungen
fortsetzte, unbedingt strafschiarfend ins Gewich!
falle, und eine gewisse nervose Gereiztheit, die
vorgelegen haben mag, keinen geniigenden Grund
bilde, die Strafe herabzusetzen.

Schliesslich sei ein militargerichtliches Urteil
wiedergegeben, dem ein etwas anderer Straftat-
bestand zugrunde liegt: Verleitung zur Verletzung
militdrischer Dienstpflichten. Derselben macht
sich geméass MStG, Art. 98, unter anderem schul-
dig, wer einen Dienstpflichtigen zu einer Dienst-
verletzung, Dienstverweigerung oder iiberhaupt
zum Ungehorsam gegen militirische Befehle ver-
leitet. Im Unterschied zu den vorgehenden Tat-
bestinden findet hier eine Widersetzlichkeit
gegeniiber Dienstpflichtigen nicht statt, sondern
eine psychische Beeinflussung derselben.

9. Urleil des Territorialgerichtes I vom 30.
Juni/1. Juli 1942 i.S. H.H., P.H,, S. M.:

Am 29. Mai 1941 erhielt H., der Facharbeiter in einer
Uhrenfabrik ist, einen Marschbefehl auf den 2. Juni
1941. Er zeigte dieses Aufgebot seinem unmittelbaren
Vorgesetzten in der Fabrik. Dieser erklarte ihm, nach
Riicksprache mit dem technischen Direktor P., dass er
nichtsdestoweniger zur Arbeit in der Fabrik erschei-
nen solle, was ihm spater P, noch persénlich bestatigte.
Daraufhin wandte sich H. an seinen Kommandanten,
der ebenfalls Angestellter dieser Fabrik ist. Derselbe
belehrte ihn, dass es sich um einen militarischen Be-
fehl handle und er ihn nicht dispensieren konne. Als
H. auf das hin P. nochmals aufsuchte, gab ihm dieser
den Bescheid, er habe mit der Abteilung fiir Luftschutz
Fiihlung genommen und werde dafiir sorgen, dass er
nicht einriicken miisse. Zuvor hatte sich P. noch mit
seinem Vorgesetzten, dem Generaldirektor der Fabrik,
S., in Verbindung gesetzt, der ihm dieses Vorgehen
anriet und empfahl, H., auch fiir den Fall, dass eine
Dispensation nicht zustandekomme, zur ‘Arbeit anzu-
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halten. Die Fabrik hatte namlich Hochbetrieb und war
auf jeden gelernten Facharbeiter angewiesen.

Das Gericht erkannte H. der Dienstversiumnis
schuldig. Es ging davon aus, dass er sich trotz
der Zusicherung seiner zivilen Vorgesetzten bei
seinem Kommandanten hitte erkundigen sollen,
ob die Dispensation zustande gekommen sei. Dabei
beriicksichtigte es allerdings, dass H. sich in einem
Abhangigkeitsverhiltnis befunden hat und ihm
der Marschbefehl kurz vor dem Einriicken
zugestelllt worden ist, was ihm die nétigen Dis-
positionen erschwert habe. In Anbetracht dieser
Umstinde wurde H. disziplinarisch mit 2 Tagen
Arrest bestraft. Ausserdem wurde ihm ein Fiinftel
der Verfahrenskosten iiberbunden.

Im Verhalten des technischen Direktors P., der
H., entgegen dem Marschbefehl, zur Arbeit in der
Fabrik verhielt und ihn damit zur Dienstver-
sdumnis veranlasste, erblickte es Verleitung zur
Verletzung militarischer Dienstpflichten. - Die
Schuldfrage bejahte es schon im Hinblick darauf,
dass er auf Anraten des kaufméannischen Direktors
sich einverstanden erkléirte, es mit den zustindigen
Luftschutzstellen nétigenfalls zu einer Auseinan-
dersetzung kommen zu lassen. Strafmildernd
beriicksichtige es die nicht unehrenhaften Beweg-
griinde (Hochbetrieb in derFabrik) und verurteilte
ihn zu einer Busse von Fr. 300.— sowie zur
Tragung der Verfahrenskosten zu zwei Fiinfteln.

Im Verhalten des Generaldirektors S., der P. zu
seiner Handlungsweise weitgehend beeinflusste,
erblickte es ebenfalls Verleitung zur Verletzung
militirischer Dienstpflichten. Dabei ging es grund-
satzlich von den gleichen Enwigungen aus wie bei
P. Da es seine Schuld als schwerer betrachtete,
indem es in ihm die treibende Kraft erblickte,
verurteilte es ihn zu einer Busse von Fr. 500.—
sowie zu zwei Fiinfteln der Verfahrenskosten.

£

Zusammenfassend kann folgendes gesagt wer-
den: Die wiedergegebenen Entscheide veranschau-
lichen uns deutlich, dass die Luftschutzangehé-
rigen bei der Erfiillung ihrer Dienstpflicht oft
schweren Stand haben. Gelegentlich sind es sogar
Zivilpersonen in gehobener Stellung, die ihnen
gegeniiber eine widersetzliche Haltung einnehmen.

Es darf dabei selbstverstindlich nicht iiber-
sehen werden, dass es zwischen der Zivilbevdlke-
rung und den Luftschutzangehérigen oft schon
infolge ihrer Obliegenheiten leicht zu Misshellig-
keiten kommen kann. Die Luftschutztruppe hat
unter anderem Massnahmen durchzufiihren, welche
die Zivilbevolkerung unmittelbar betreffen. Den-
ken wir nur an die Verdunkelungskontrolle, die
in der Mehrzahl der wiedergegebenen Entscheide
Veranlassung zu den Uebergriffen bot. Leider liegt
aber mitunter der Grund auch bloss in einem
Vorurteil gegeniiber dem Luftschutz oder in einer
gewissen Ueberheblichkeit.

Anderseits bestiatigen uns die Entscheide ein-
dringlich, dass man zustindigenorts die dem



Luftschutz obliegenden Aufgaben in ihrer ganzen
Tragweite einzuschitzen weiss und ihm deshalb
auch den nétigen Schutz angedeihen liasst. Die
ausgesprochenen Strafen zeigen das zur Geniige.

Heute, nachdem die Verdunkelung aufgehoben
ist, werden sicherlich die Uebergriffe gegeniiber
Luftschutzangehorigen zahlenmissig zuriickgehen.
Bestimmt hat sich auch, in Anbetracht des Kriegs-
geschehens, bei der Zivilbevolkerung ein grosseres
Versldndnis fiir die verschiedenen Luftschutz-
massnahmen eingestellt. Inmerhin sind auch jetzt
noch Uebergriffe moglich. Der Luftschutz kommt

auch heute noch mit der Zivilbevolkerung in
Berithrung; denken wir an die Instruktion der
Hausfeuerwehren oder die Beschaffung ihrer Aus-
riistung (Schutzhelm, Eimerspritze).

Fiir uns Luftschutzangehorige besteht aber
deswegen keineswegs Grund zur Resignation, im
Gegenteil. Da wir wissen, dass uns seitens der
zustindigen Militair- und Verwaltungsstellen
Unterstiitzung und Schutz gewiahrt wird, werden
wir auch weiterhin darnach trachten, die uns
gestellten Aufgaben pflichtbewusst und dienst-
[reudig zu erfiillen. Or.

(Le texte frangais de cet apercu paraitra dans 'un des prochains numéros.)

Wolken-, bzw. Kondensstreifenbildungen durch Flugzeuge

Von Heinrich Horber, Frauenfeld

Eine Naturerscheinung, die seit Beginn der
Kriegsfliegerei immer haufiger auftritt und die
wir auch hierzulande bei allfialligen Grenz-, bzw.
Luftraumverletzungen auslandischer Flugzeuge,
aber auch bei Hoéhenfliigen unserer Militarflieger

Langsam und hauchdiinn beginnt
bei der Ju 88 die Bildung der
Kondensstreifen in Hohe des Leit-
werkes. Immer mehr verdichten
sich die Streifen, bis schliesslich
eine dicke Nebelwolke entsteht.

des oftern zu sehen bekommen, sind die eigen-
artigen Wolken- und Streifenbildungen am
Himmel.

Wir erinnern uns dabei an einen dhnlichen
Vorgang: an den sogenannten «Himmelsschreiber»
der Vorkriegszeit, der mit seinem Flugzeug im
Auftrag von Grossfirmen hin und wieder ver-
schiedene Reklamenamen ins blaue Himmelszelt
hineingeschrieben hat.

Die Himmelsschrift jedoch beruht auf che-
mischer Grundlage, wiahrenddem die hier bespro-
chenen Wolkenbildungen mehr oder weniger
almosphérischen Ursprungs sind.

In der Schweiz ist eine solche erste, eigenartige
Wolkenbildung im Jahre 1928 beobachtet worden.
Dies war bei Anlass eines Fluges um den
schweizerischen Hohenrekord, bei dem der in-
zwischen tédlich verunfallte Fliegerinstruktor

Hauptmann Luzius Bdrlsch am 19. November 1928
mit einem Jagdeinsitzer AC 1 (Konstruktion Alfred
Comte) auf 10000 m Hohe anstieg. In einem
grossen Gebiet der Ostschweiz konnten diese
michtigen Wolkenschweife beobachtet werden,

und mancher Beschauer war sich zur damaligen
Zeit dessen Ursache nicht bewusst und staunte
fragend und sinnend vor dem vermutlichen eigen-
artigen «Naturschauspiel».

Im folgenden Jahre, 1929, ebenfalls bei Anlass
eines Hohenrekord-Flugversuchs in Deutschland,

der mit einer «Junkers» W 34 unternommen
wurde, zeigten sich in grosser Hohe solche Wol-
kengebilde.

Diese Erscheinungen waren fur die damaligen
Rekordflieger der Junkerswerke eine Ueber-
raschung, wobei sie annehmen mussten, dass es
sich um Motordefekte handeln wiirde und den
Flug dabei abbrachen. Nach deren Landung wurde
jedoch festgestellt, dass das «Herz» des Flugzeugs,
d. h. der Motor, einwandfrei in Ordnung war.

Heute weiss man, dass die heissen Flug-
motorenauspuffgase, die mit Wasserdampf gesit-

85



	Militärstrafrechtlicher Schutz der Luftschutzangehörigen

